
Die Doppelrolle 

Gemäß § 95 Absatz 1 Satz 3 SGB V muss 
der zahnärztliche Leiter selbst im MVZ als 
angestellter Zahnarzt oder Vertragszahn­
arzt tätig sein. Dadurch übernimmt er 
eine Doppelrolle: Einerseits ist er in die 
direkte Patientenversorgung eingebun­
den. Andererseits fungiert er als zen­
trales Bindeglied zwischen MVZ und ver­
tragszahnärztlicher Versorgung. Zwar 
obliegt dem MVZ die volle Verantwor­
tung für die korrekte Organisation der 
Behandlungen und für die Leistungs­
abrechnung. Allerdings kann das MVZ 
als Einrichtung nicht selbst an der ver­

tragszahnärztlichen Versorgung teil­
nehmen und ist nicht selbst Träger von 
entsprechenden Rechten und Pflichten. 
Juristisch muss die Verantwortung daher 
an anderer Stelle verortet werden, näm­
lich in der Person des zahnärztlichen 
Leiters – mit weitreichenden Konsequen­
zen für dessen Pflichten und Haftungs­
risiken.

Verantwortung birgt Risiko

Die Position des zahnärztlichen Leiters 
geht mit einem hohen Maß an Verant­
wortung einher. Zugleich bestehen auch 
erhebliche Haftungsrisiken. 

•	 Gesamtverantwortung
	 Der zahnärztliche Leiter trägt die Ge­

samtverantwortung gegenüber der zu­
ständigen Kassenzahnärztlichen Verei­
nigung. Er ist deren Ansprechpartner 
und verantwortlich für den ordnungs­
gemäßen Ablauf der vertragszahnärzt­
lichen Versorgung im MVZ. Das be­
deutet, er muss dafür Sorge tragen, 
dass sowohl das MVZ als auch alle 
dort tätigen Zahnärzte sämtlichen ver­
tragszahnärztlichen Pflichten nach­
kommen und die geltenden gesetz­
lichen Bestimmungen einhalten. Ins- 
besondere hat der zahnärztliche Leiter 
sicherzustellen, dass sämtliche Leistun­

„Einer trägt die Gesamtverantwortung“ 
MVZ: Zahnärztliche Leiter haften für Fehler ihrer Kollegen 

Jedes an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmende Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) muss von 
einem Zahnarzt geleitet werden. Aufgrund der wachsenden Anzahl von MVZ erreichen die KZVB vermehrt Anfragen, 
welche Rechte und Pflichten man als zahnärztlicher Leiter hat. Antworten auf diese Frage liefert dieser Artikel.
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gen korrekt und gemäß den gesetz­
lichen Vorgaben erbracht und abge­
rechnet werden.

•	 Disziplinarische Haftung
	 Anknüpfend an diese Gesamtverant­

wortung unterliegt der zahnärztliche 
Leiter der umfassenden Disziplinar­
gewalt der zuständigen Kassenzahn­
ärztlichen Vereinigung. Diese kann ihn 
für vertragszahnärztliche Pflichtverlet­
zungen des MVZ zur Rechenschaft 
ziehen. Dies betrifft unter anderem 
auch Verstöße gegen die Pflicht zur 
peinlich genauen Leistungsabrech­
nung. Als Gesamtverantwortlicher gilt 
dies selbst dann, wenn die fehler­
haften Abrechnungen nicht in einem 
direkten Zusammenhang zu den ei­
genen Behandlungen stehen. Ein Bei­
spiel: Gegen einen ärztlichen Leiter 
wurde eine Geldbuße in Höhe von 
8.000 Euro verhängt, weil es bei der 
Abrechnung des MVZ zu einem Ver­
stoß gegen die Pflicht zur peinlich ge­
nauen Leistungsabrechnung gekom­
men ist (vgl. auch SG München, 
Gerichtsbescheid v. 21.01.2021 – S 38 
KA 165/19).

•	 Verantwortung für Betriebsabläufe
	 Dem zahnärztlichen Leiter obliegt die 

Verantwortung für die Steuerung der 
zahnärztlichen Betriebsabläufe. Er hat 
sicherzustellen, dass die im MVZ täti- 
gen Zahnärzte in ihrer zahnärztlichen 
Tätigkeit nicht den Weisungen von 
fachfremden Personen unterliegen. 
Der zahnärztliche Leiter hat stets dafür 
Sorge zu tragen, dass die im MVZ an­
gestellten Zahnärzte unabhängig arbei­
ten können und ausreichend Freiräume 
und Entscheidungsspielräume in Bezug 
auf ihre zahnmedizinischen Leistungen 
haben. Insbesondere dürfen Behand­
lungen nicht von wirtschaftlichen Fak­
toren beeinflusst werden. Sämtliche 
Zahnärzte müssen also frei entscheiden 
können – ohne Druck von Geschäfts­
führern oder Investoren.

•	 Haftungsrisiko gegenüber dem Ar-
beitgeber

	 Ferner kann der zahnärztliche Leiter 
von seinem Arbeitgeber für eine 
schuldhafte Pflichtverletzung seiner 
aus dem Arbeitsverhältnis resultieren­

den Pflichten in Anspruch genommen 
werden. Wie bei jedem Arbeitnehmer 
gilt: Werden arbeitsvertragliche Pflich­
ten schuldhaft verletzt und dadurch 
ein Schaden des Arbeitgebers verur­
sacht, kommt unter Umständen eine 
persönliche Haftung in Betracht.

	 Beim zahnärztlichen Leiter ist die Ab­
rechnung ein besonders sensibles Feld. 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat 
zwar klargestellt, dass der Vergütungs­
anspruch und das Thema Vergütung 
im Allgemeinen dem Träger des MVZ 
zuzuordnen sind. Da die Abrechnung 
vertragszahnärztlicher Leistungen aber 
in den Zuständigkeitsbereich des zahn­
ärztlichen Leiters fällt, ist es jedoch 
denkbar, dass der Träger eines MVZ 
diesen bei Abrechnungsfehlern und 
daraus resultierenden Schäden in Re­
gress nimmt.

	 Denkbar wäre dies etwa bei einer nicht 
verlängerten Genehmigung eines Vor­
bereitungsassistenten. Zwar ist der Trä­
ger des MVZ formell Antragsteller für 
die Genehmigung. Jedoch obliegt es 
dem zahnärztlichen Leiter, die Einhal­
tung sämtlicher vertragszahnärztlicher 
Pflichten sowie Gesetzeskonformität 
der Leistungen sicherzustellen. Werden 
GKV-Leistungen abgerechnet, die von 
einem nicht (mehr) genehmigten Vor­
bereitungsassistenten erbracht wurden, 
handelt es sich um nicht abrechnungs­
fähige Leistungen. Diese können nicht 
vergütet werden, was zu einem Scha­
den beim Träger des MVZ führen kann. 
Sofern der Träger des MVZ nachweisen 
kann, dass der zahnärztliche Leiter seine 
Pflichten schuldhaft verletzt hat – etwa, 
weil er über die ausstehende Verlänge­
rung informiert war, den Vorberei­
tungsassistenten aber trotzdem tätig 
werden ließ und entsprechende Leis­
tungsabrechnungen vornahm – kann 
ein Schadensersatzanspruch bestehen.

	 Zum Schutz des Arbeitnehmers greift 
in solchen Fällen das Prinzip der be­
schränkten Arbeitnehmerhaftung. Die­
ses differenziert nach dem Grad des 
Verschuldens: Bei leichter Fahrlässig­
keit haftet der Arbeitnehmer nicht. Bei 
mittlerer Fahrlässigkeit haften Arbeit­
geber und Arbeitnehmer anteilig. Bei 

grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haf­
tet der Arbeitnehmer vollumfänglich.

Fazit

Die Tätigkeit als zahnärztlicher Leiter 
eines MVZ geht also weit über die klassi­
sche zahnärztliche Tätigkeit hinaus. Sie 
ist mit erheblicher Verantwortung und 
entsprechenden Haftungsrisiken verbun­
den. Neben fachlicher Kompetenz sind 
insbesondere Führungskompetenz, orga­
nisatorisches Geschick und ein fundiertes 
Verständnis der rechtlichen Rahmen­
bedingungen erforderlich.

Neben dem erforderlichen Know-how ist 
es von höchster Relevanz, dass der zahn­
ärztliche Leiter auch die Möglichkeit hat, 
sich umfassend in die Betriebsabläufe 
einzubringen, um seiner Position gerecht 
werden zu können. Dieser Aspekt sollte 
bei der Ausgestaltung des Arbeitsvertra­
ges besondere Beachtung finden. Es ist 
entscheidend, dass dieser dem zahnärzt­
lichen Leiter ausreichend Befugnisse in 
den relevanten Geschäftsbereichen ein­
räumt. Darüber hinaus sollte der zahn­
ärztliche Leiter stets sicherstellen, dass er 
über einen ausreichenden Einblick in die 
jeweiligen Geschäftsbereiche verfügt, 
um seinen Pflichten gerecht werden zu 
können.

Zahnärzte, die sich für die Position des 
zahnärztlichen Leiters interessieren, soll­
ten sich bewusst sein, dass diese Position 
weit mehr als eine Berufsbezeichnung 
oder eine Beförderung darstellt. Diese 
Position erweitert den Verantwortungs- 
und Pflichtenkreis eines angestellten 
Zahnarztes erheblich. Angesichts dessen 
ist es unerlässlich, arbeitsvertragliche Be­
stimmungen sorgfältig zu prüfen und 
sich der Tragweite seiner Verantwortung 
und hiermit einhergehenden Pflichten 
stets bewusst zu sein.
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